
Der Anspruch auf Buchauszug 
in Datenform
Digitale Auskunft nur bei ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung möglich

Jürgen Evers

Einerseits wächst mit zunehmender Digi-
talisierung das Bedürfnis der Unterneh-

mer, Buchauszüge EDV-mäßig zu erstellen. 
Andererseits verlangen Vertreter wegen des 
Umfangs der zu überprüfenden Geschäfte die 
Erteilung von Buchauszügen in einer Form, 
die ihnen die EDV-mäßige Auswertung ge-
stattet. Dies wirft die Frage auf, ob der An-
spruch auf Buchauszug in Datenform erfüllt 
oder verlangt werden kann. 

Das Gesetz schreibt für den Buchauszug 
keine bestimmte Form vor.1 Soweit teilweise 
davon ausgegangen wird, der Buchauszug 
werde in schriftlicher Form geschuldet,2 findet 
diese Forderung keine Stütze in § 87 c Abs. 2 
HGB. Wenn überhaupt, kann lediglich die Er-
teilung in Textform begehrt werden. Nur dies 
dürfte dem Zweck des Buchauszugs, dem Ver-
treter Klarheit über seine Provisionsansprü-
che zu verschaffen und die vom Unterneh-
mer erteilte oder zu erteilende Provisions-
abrechnung nachprüfen zu können,3 entspre-
chen. Denn der Buchauszug soll sicherstellen, 
dass der Prinzipal eine auf den Vertreterver-
trag bezogene geordnete Zusammenstellung 
vorlegt, die den Vertreter in Ergänzung der 
Abrechnungen in die Lage versetzt zu prü-
fen, welche Provisionsansprüche er hat.4 Im 
Übrigen erscheint es nicht gerechtfertigt, den 
Unternehmer auf eine bestimmte Form des 
Buchauszuges zu verpflichten. 

Da § 87 c Abs. 2 HGB keine Form vor-
schreibt, steht deren Wahl in der alleinigen 
Entscheidungsbefugnis des Unternehmers.5 
Deshalb darf dem Prinzipal die ihm zuer-
kannte Dispositionsfreiheit, unter mehreren 
für den Buchauszug gleich geeigneten Dar-
stellungsweisen die für ihn kostengünstigere 
zu wählen,6 auch nicht einfach genommen 
werden.7 Allerdings dürfte auch davon aus-
zugehen sein, dass die elektronische Über-
sendung einer bloßen Datenmenge regel-
mäßig nicht ausreicht, den Anforderungen 
an einen ordnungsgemäßen Buchauszug zu 
erfüllen.8 Ebenso wenig ist aber auch davon 
auszugehen, dass der Buchauszug nur dann 
in elektronischer Form, etwa einem bestimm-
ten Datenformat oder allgemein in maschi-
nenlesbarer Form erteilt werden darf, wenn 
vereinbart wurde, dass er so zu erteilen ist.9 
Vielmehr kann der Unternehmer unter meh-

reren möglichen, nämlich zum Beleg der ab-
geschlossenen Geschäfte geeigneten analo-
gen oder digitalen Darstellungen diejenige 
frei wählen, die am wenigsten lästig und 
kostenträchtig ist.10 Ausreichend kann da-
her auch ein PDF sein.11 Der Unternehmer 
macht von dem eingeräumten Wahlrecht 
Gebrauch, wenn er die Daten für den zu er-
teilenden Buchauszug als PDF übermittelt.12 
Er kann den Anspruch ohne weiteres erfül-
len, indem er dem Vertreter eine CD-ROM 
zur Verfügung stellt.13 Dies erscheint im Hin-
blick auf die heute genutzten Kommunika-
tionsformen sachgerecht.14 Handelt es sich 
bei der CD nicht um eine Bezugnahme auf 
Abrechnungen oder um eine EDV-gestützte 
Datensammlung, die der Vertreter mangels 
Anbindung an das Computersystem des Un-
ternehmers nicht mehr verwerten kann, son-
dern ist der Inhalt eine geordnete Zusammen-
stellung, die mit Blick auf die aufgeführten 
Geschäfte vollständig ist, genügt die Form 
den Anforderungen an einen Buchauszug.15 

Recht auf digitalen Auszug bei 
Vertretern eingeschränkt
Der Vertreter hat keinen Anspruch auf Ertei-
lung eines Buchauszugs in einer bestimmten 
Form16 weder in Form einer EDV-Übersicht17 
noch in einer EDV-verwertbaren Form.18 Der 
Versicherungsvertreter hat auch keinen An-
spruch darauf, dass der Buchauszug elektro-
nisch erstellt wird, etwa als GDV-Datensatz.19 
Erst recht kann der Vertreter nicht eine ihm 
genehme Datenform beanspruchen.20

Ein Anspruch auf Übermittlung des 
Buchauszugs in elektronischer Form kann 
dem Vertreter allerdings dann zustehen, wenn 
dies zwischen den Parteien ausdrücklich oder 
stillschweigend vereinbart ist.21 Soweit dies 
allerdings teilweise schon dann angenom-
men wird, wenn der Unternehmer dem Ver-
treter während der Vertragslaufzeit oder au-
ßergerichtlich Dokumente in elektronischer 
Form überlassen hat,22 muss dies bezweifelt 
werden. Denn mit der Überlassung von Ab-
rechnungen als PDF erfolgt keine Festlegung, 
dass auch ein Buchauszug in dieser Form zur 
Verfügung gestellt werden muss. Zu fordern 
ist für eine stillschweigende Einigung auf eine 
bestimmte Form, dass der Unternehmer dem 

Vertreter auch bisher Buchauszüge in dieser 
Form zur Verfügung gestellt und der Vertre-
ter sich darauf eingerichtet hat, diese Form 
zu prüfen. Denn für eine Beschränkung der 
Dispositionsfreiheit des Prinzipals bedarf es 
einer ausdrücklichen Abrede.23   
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